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Bekanntmachung

über die Änderung der Bekanntmachung

von Lufttüchtigkeitsforderungen für Hängegleiter und Gleitsegel

22 AUG 2014 2-60-14gültig ab: sofort

II-91/09 wird hiermit geändert.
_______________________________________________________________________



 
Bekanntmachung über die Änderung der Bekanntmachung 

von Lufttüchtigkeitsforderungen für Hängegleiter und Gleitsegel 

 
 

Nachstehend gibt das Luftfahrt-Bundesamt die Änderung einzelner Absätze der  

Lufttüchtigkeitsforderungen für Hängegleiter und Gleitsegel, veröffentlicht durch 

NfL II – 91/09 vom 17. Dezember 2009, bekannt. 

 

Folgende Änderungen, Streichungen, Ersetzungen und Ergänzungen (fettgedruckt) sind erforderlich: 

 

Abschnitt 3 Gleitsegel 

Im Unterabschnitt 3.3 Betriebsverhalten wird der Unterpunkt 3.3.8 um folgenden Zusatz ergänzt 

Erläuterung: 

Die Flugversuche zur Prüfung des Betriebsverhaltens und zur Klassifizierung der 
sicherheitsrelevanten Flugeigenschaften des Gleitsegels können auch nach den Vorgaben in 

der EN 926-2: 2013 (D), Ausgabe Mai 2014 durchgeführt werden. 

 

Abschnitt 10 Aufschriften und Anweisungen 

Im Unterabschnitt 10.2 Anweisungen ist im Unterpunkt 10.2.1 in den Erläuterungen der Verweis auf 
die EN 926-2: 2005 zu streichen und der Verweis auf die EN 926-2: 2013 (D) aufzunehmen. 

 

NfL II – 91/09 wird hiermit geändert. 

 

 

 

Braunschweig, den 18. August 2014 

AZ: T323-2010601/14 

 

Luftfahrt-Bundesamt 

Im Auftrag 

 

B u r l a g e 

 

 


	2-60-14
	LTF 91 09 Änderung2  NfL  14_druck

